
 

6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für 

die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burgdorf (Hebesatzsatzung) 

 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) in Verbindung mit § 25 des 

Grundsteuergesetzes (GrStG), § 7 des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes (NGrStG) 

und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung 

hat der Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sitzung am 21.11.2024 folgende Satzung zur 

Änderung der „Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und 

Gewerbesteuer der Stadt Burgdorf (Hebesatzsatzung)“ beschlossen: 

 

Artikel I 

 

§ 1 (Steuersätze) erhält folgende Fassung: 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt 

festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 552 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 547 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer 470 v. H. 

 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

 

     Datenverarbeitung 

 

Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichtigen sowie zur 

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Ermittlung und Verarbeitung der hierfür 

erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname der 

Abgabepflichtigen bzw. Empfänger der Bescheide und deren Anschriften sowie 

Grundstücksbezeichnungen) gemäß den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) und des niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) durch die Stadt 

Burgdorf zulässig. 

 

            Artikel II 

 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

Burgdorf, den 21.11.2024 

 

STADT BURGDORF 

 

 

          

 

        Armin Pollehn  

      (Bürgermeister) 



 

 


